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Härtifj, feew 16. Smgentber 1899.

Pu jtnbeff (tdj'K SSaljit iut jJSHift auf eble beider;
gm Jütsne ÇoÇer lRet|ïer ge|' mfKos nur »oranl

kantonaler Dernifdjer
©etoerkuerfiatib.

®er Santonalborftanb ^at
unterm 5. DftoBer 1899 in
Setreff be« @onntag«fdhut=
unterrichte« an ben fpanb=
merferfchulen folgenbe« defucf)

an bie ®irettion be« Danton«
Sern gerietet :

2ln ber ®elegiertenberfammlung be« fantonalen
(SemerbeberBanbe« bom 5. Sunt 1899 mürbe befcßloffen,
an bie h- ®ireftion be« ffnnern be« Danton« Sern ba«
@efucf) gu ftellen,

„fie möchte bie SXBÇaltung ber Surfe an ben Sonn-
„tagen für bie fpanbmerferjchulen in möglichft BiêEjeriger
„Sßeife geftatten, mo bie Drt«ber£)ältuiffe eine 2len=

„berung refp. Serleguttg auf bie Söochentage faft
„unmöglich machen ober boch) ©djmierigfeiten fernerer
„9Irt Bereiten."
gür bie meiften ^anbmerïerfdjulen auf bem öanbe

märe bie gängliche Serlegung ber Surfe auf bie 2Bo<hen*

tage gerabegu berhängnigboß, inbem ber Sefuch für eine

große $aï)l bon Schülern gerabegu unmöglich mürbe.

9luch bie Sofatfrage ift eine feßr fdjmierige unb ba«

Seßrerperfonal mohl faurn gu finben. 3m ferneren fön=

nen bie Seljrlinge, namentlich auf bem Sanbe, an ben

Serftagen nur ferner freie 3eit finben, regelmäßig bie

Surfe gu Befugen.

3m allgemeinen ift gmar ber §anbmerfer= unb
OemerBeftanb ber @ontttag«heiIigung unb ber Sonntag«»
ruße fehr gemogen unb mirb er SeftreBungen biefer $rt
jebergeit gerne unterftüßen. 3m üorliegenben gaße
feboch follte eine Billige ßtücfficht oBmalten.

SBir Bitten ©ie baher höflich, un« gu Ipanben ber
©eftionen unfere« SerBanbe« mitguteilen, mie ©ie bie
michtige Slngetegenßeit Beurteilen, unb auf meldfe Söeife
bie ."panbroerterfchulen fiep einzurichten haBen, baß fie
ben Sorfdjriften be« Staate« Sern Beffer nachfommen
fönnen.

gür 3fme Statfchläge unb SJtitteilungen gum borau«
Beftert« banfenb, fehen 3B)rer Balbigen Intmort entgegen
unb geidjnen hochachtunggboß

tarnen« be« Santonalborftanbe«
®er ©efretär : ®er ißräfibent :

§. ©cfjneiber. ^ermann 3acoBi.
*

* *
Unterm 11. DftoBer 1899 Beehrte un« bie ®ireftion

be« 3nrtern mit folgenber Slntmort :

„Si« gum Srlaffe be« gegenmärtig in Slrbeit Befinb=
„liefert @efe|e« über ba« Sehrling«mefen mirb bie
„®ireftion be« 3rtnern, Bei gehöriger SKotibierung
„ber 9îotmenbigfeit, bon goß gu gaß ben Unterricht
„je am gmeiten Sonntag geftatten, borauggefeßt, baß
„menigften« ein SSochennachmittag, ober eine 3eit bon
„gmei ©tunben in ber SBodje bem Unterricht einge»
„räumt merbe. @« h<mbelt fich Bei biefer grage
„nidjt aßein um ben @otte«bienft, fonbern um ben
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Praktische Klütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
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Erscheint je SamStagS und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 CtS. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den liK. Dezember 18NS

Du findest fich'rc Wahn im Mick auf edle Geiger;
Am Sinne hoher Meister geh' rastlos nur voran!

Kantonaler vernischer

Gewerbeverband.

Der Kantonalvorstand hat
unterm 5. Oktober 1899 in
Betreff des Sonntagsschul-
Unterrichtes an den Hand-
Werkerschulen folgendes Gesuch

an die Direktion des Kantons
Bern gerichtet:

An der Delegiertenversammlung des kantonalen
Gewerbeverbandes vom 5. Juni 1899 wurde beschlossen,

an die h. Direktion des Innern des Kantons Bern das
Gesuch zu stellen,

„sie möchte die Abhaltung der Kurse an den Sonn-
„tagen für die Handwerkerschulen in möglichst bisheriger
„Weise gestatten, wo die Ortsverhältniffe eine Aen-
„derung resp. Verlegung auf die Wochentage fast

„unmöglich machen oder doch Schwierigkeiten schwerer

„Art bereiten."
Für die meisten Handwerkerschulen auf dem Lande

wäre die gänzliche Verlegung der Kurse aus die Wochen-
tage geradezu verhängnisvoll, indem der Besuch für eine

große Zahl von Schülern geradezu unmöglich würde.

Auch die Lokalfrage ist efne sehr schwierige und das

Lehrerpersonal wohl kaum zu finden. Im ferneren kön-

nen die Lehrlinge, namentlich auf dem Lande, an den

Werktagen nur schwer freie Zeit finden, regelmäßig die

Kurse zu besuchen.

Im allgemeinen ist zwar der Handwerker- und
Gewerbestand der Sonntagsheiligung und der Sonntags-
ruhe sehr gewogen und wird er Bestrebungen dieser Art
jederzeit gerne unterstützen. Im vorliegenden Falle
jedoch sollte eine billige Rücksicht obwalten.

Wir bitten Sie daher höflich, uns zu Handen der
Sektionen unseres Verbandes mitzuteilen, wie Sie die
wichtige Angelegenheit beurteilen, und auf welche Weise
die Handwerkerschulen sich einzurichten haben, daß sie
den Vorschriften des Staates Bern besser nachkommen
können.

Für Ihre Ratschläge und Mitteilungen zum voraus
bestens dankend, sehen Ihrer baldigen Antwort entgegen
und zeichnen hochachtungsvoll

Namens des Kantonalvorstandes
Der Sekretär: Der Präsident:

H. Schneider. Hermann Jacobi.
-i-

Unterm 11. Oktober 1899 beehrte uns die Direktion
des Innern mit folgender Antwort:

„Bis zum Erlasse des gegenwärtig in Arbeit befind-
„lichen Gesetzes über das Lehrlingswesen wird die
„Direktion des Innern, bei gehöriger Motivierung
„der Notwendigkeit, von Fall zu Fall den Unterricht
„je am zweiten Sonntag gestatten, vorausgesetzt, daß
„wenigstens ein Wochennachmittag, oder eine Zeit von
„zwei Stunden in der Woche dem Unterricht einge-
„räumt werde. Es handelt sich bei dieser Frage
„nicht allein um den Gottesdienst, sondern um den



Î68 3IIufttierte fdittieijettfdje £>ajt&tt>er!tr=3ettHhß (Organ für bie offiziellen Sfkblitationen be§ S^tueij. ®emerbe»eretnS). Sir. 38

„freien Sonntag überhaupt, ber für Setjrlinge im
„§anbroerl ebenfo berechtigt ift, »ie für bie bem

„gabrilgefeh unterteilten Arbeiter."
SOÎit §o<hfchähung

35er Sireltor beg Snnern:
ü. Steiger.

* *
*

Sei Seljanblung beg Sermaltunggberichteg ber Si=
reltion beg Innern im ©roten fftate hat |?r. ©rotrat
SSerner Srebg, fcfjmeiger. ©eroerbefetretär in Sern,
unterftü§t üon §errn §. Sanner in Siel, letter Sage
biefe Angelegenheit im Sinne unfereg ©efucheg gur
Sprache gebraut. Slug ben ung gur Kenntnis gelangten
Soten glauben mir bie Uebergeugung geminnen gu
bürfen, bat &ei richtiger SSürbigung heutiger fortfäjritt»
tiefer Senbengen burch bie fpaubmerlerfchuflommtffionen
bie h- Sireltion beg Snnern üorhanbenen Schmierig»
leiten boüe ^Rechnung tragen mirb.

3m Slnfdfluffe hieran geben mir ber Hoffnung iRaum,
bat ber unfern Seitionen gugeftefite ©ntmurf eineg
©efe|eg über gemerblidje unb laufmännifche Serufglehre
im Äanton Sern überall einer ber Sßid)tig!eit ber
Sache entfprechenben, grünblichen Prüfung untergogen
morben ift.

Sie betreffenben SInträge unb SBünfche finb unbergüg=
lieh an bag Sefretariat ber bernifdjen Çanbelg= unb
©emerbefammer in Sern ober an ung eingufenben.

fein mirb, an ben übrigen SSotfjentageu in feiner SBoh=

nung SRühlebachftrate IRo. 8 in Zürich V. Sorlferige
Slnmelbung ermünfeht.

Schriftliche SRitteilun gen unb SInfragen
finb roie bigger birelt gu abreffieren an bag

Sefretariat be§ Schweiber. ©ewerbeoeretitê
tu Sern.

^anbelëôertragê» unb $oUtarif=(hipête ûeê

Sdjiueher. (Beiuerhetieremë.

©emerbetreibenbe, meiere betreffeub .ßoKtarifrebifion
unb Sorbereitung ber neuen .^anbelgOerträge münbliche
Slugfunft ober Saterteilung münfdjen, feien benachrichtigt,
bat ber mit biefer Stuf gäbe fpegieü betraute Jperr Soog
Segler in ber iRegel Siengtagg unb greitagg in un=
ferm Sureau, SBaUgaffe So. 4 in Sern gu fpredjen

(Stlla» ober #t)bra=goiu»oti§ (®cf|iieebaileti»©t)ftem).
SlIIe ©emerbetreibenben merben barauf aufmerlfam

gemacht, bat ber Söaren» unb (£oupong=Serfauf nach
bem berüchtigten @ella= ober §pbra=Stjftem big je|t
unfereg SBiffeng in folgenben Kantonen oerboten moröen
ift: Slargau, SIppengeH a. SI)., Safel, Sern, greiburg,
©enf, ©tarug, ßugern, Seuenburg, Schaffhaufen, St.
©allen, Uri, Söaabt, gug, Rurich- ©raubünben tot
ben Sertrieb folcher Öofe bem fpaufiergefeb unterteilt,
Sie ^Regierung Dort S^urgau hat eine SBarnung oor
bem Serfauf folcher Soupong erlaffen. Ser Schroeiger.
©emerbeberein mirb balfin mirfen, bat biefer unlautere
SBettbemerb auch in ben übrigen Kantonen berboten
merbe.

SSir forbern nunmehr alle Seitionen unb alle ®e=
merbetreibenben in ihrem eigenen fjntereffe auf, ein
machfameg Sluge gu haben unb alle Serbotgüber«
tretungen fofort birelt bei ben guftänbigen Sehörben
gur Sin geige gu bringen unb auch an® babon gu be«

nachrichtigen.
Sern, 4. Segember 1890.

Sefretariat
be§ Schweiger. ©etoerbebereittê.

$ertmnï$ttîeîeit.
Sie ©eiteral'Serfamutfung be§ Slargauifchett Sdjrei-

nermeifter'Serbaubes finbet Sonntag ben 17. Segember
1899, mittagg 1'h Uhr im ©emerbemufeum in Slarau

rmaturenfabrik Zürich Ankerstrasse 101.
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„freien Sonntag überhaupt, der sür Lehrlinge im
„Handwerk ebenso berechtigt ist, wie für die dem
„Fabrikgesetz unterstellten Arbeiter."

Mit Hochschätzung!

Der Direktor des Innern:
v. Steiger.

-l- -i<

-i-

Bei Behandlung des Verwaltungsberichtes der Di-
rektion des Innern im Großen Rate hat Hr. Großrat
Werner Krebs, schweizer. Gewerbesekretär in Bern,
unterstützt von Herrn H. Tanner in Viel, letzter Tage
diese Angelegenheit im Sinne unseres Gesuches zur
Sprache gebracht. Aus den uns zur Kenntnis gelangten
Voten glauben wir die Ueberzeugung gewinnen zu
dürfen, daß bei richtiger Würdigung heutiger fortschritt-
licher Tendenzen durch die Handwerkerschulkommissionen
die h. Direktion des Innern vorhandenen Schwierig-
keiten volle Rechnung tragen wird.

Im Anschlüsse hieran geben wir der Hoffnung Raum,
daß der unsern Sektionen zugestellte Entwurf eines
Gesetzes über gewerbliche und kaufmännische Berufslehre
im Kanton Bern überall einer der Wichtigkeit der
Sache entsprechenden, gründlichen Prüfung unterzogen
worden ist.

Die betreffenden Anträge und Wünsche sind unverzüg-
lich an das Sekretariat der bernischen Handels- und
Gewerbekammer in Bern oder an uns einzusenden.

sein wird, an den übrigen Wochentagen in seiner Woh-
nung Mühlebachstraße No. 8 in Zürich V. Vorherige
Anmeldung erwünscht.

Schriftliche Mitteilungen und Anfragen
sind wie bisher direkt zu adressieren an das

Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereins
in Bern.

Handelsvertrags- und Zolltaris-Enquste des

Schweizer. Gewerstevereins.

Gewerbetreibende, welche betreffend Zolltarifrevision
und Vorbereitung der neuen Handelsverträge mündliche
Auskunft oder Raterteilung wünschen, seien benachrichtigt,
daß der mit dieser Ausgabe speziell betraute Herr Boos-
Jegher in der Regel Dienstags und Freitags in un-
serin Bureau, Wallgaffe No. 4 in Bern zu sprechen

Gella- oder Hydra-Coupons (Schneeballen-System).
Alle Gewerbetreibenden werden darauf aufmerksam

gemacht, daß der Waren- und Coupons-Verkauf nach
dem berüchtigten Gella- oder Hydra-System bis jetzt
unseres Wissens in folgenden Kantonen verboten worden
ist: Aargau, Appenzell a. Rh., Basel, Bern, Freiburg,
Genf, Glarus, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, St.
Gallen, Uri, Waadt, Zug, Zürich. Graubünden hat
den Vertrieb solcher Lose dem Hausiergesetz unterstellt.
Die Regierung von Thurgau hat eine Warnung vor
dem Verkauf solcher Coupons erlassen. Der Schweizer.
Gewerbeverein wird dahin wirken, daß dieser unlautere
Wettbewerb auch in den übrigen Kantonen verboten
werde.

Wir fordern nunmehr alle Sektionen und alle Ge-
werbetreibenden in ihrem eigenen Interesse auf, ein
wachsames Auge zu haben und alle Verbotsüber-
tretungen sofort direkt bei den zuständigen Behörden
zur Anzeige zu bringen und auch uns davon zu be-
nachrichtigen.

Bern, 4. Dezember 1890.

Sekretariat
des Schweizer. Gewerbevereins.

Äerbandswesen.
Die General-Versammlung des Aarganischen Schrei-

nermeister-Verbandes findet Sonntag den 17. Dezember
1899, mittags Iffs Uhr im Gewerbemuseum in Aarau

>01.
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